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chen, welche speziellen Agrarbeihilfen sie bekommen
haben. Sie haben das Recht dazu, das für ihren Bauern-
hof in Anspruch zu nehmen. Ob das auch für den Erleb-
nisferienhof gilt, ist eine andere Frage. Aber grundsätz-
lich haben sie Anspruch darauf. 

Ich finde es gut, dass das transparent gemacht wird.
Mehr Transparenz und Evaluierung würden dem Deut-
schen Bundestag gut zu Gesicht stehen. Ich wäre auf je-
den Fall dafür. 

Danke.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Kerstin 
Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse: 
Als letztem Redner in dieser Debatte erteile ich Kol-

legen Herbert Schui für die Fraktion Die Linke das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Herbert Schui (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau

Andreae, Sie haben bereits einige Blöcke aus meiner
kurzen Rede vorweggenommen. 

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ohne Wissen!)

Das macht nichts. Ich stimme Ihnen jedenfalls zu, was
Ihre Kritik an der Bundesregierung angeht. 

So kann ich mich auf einige grundsätzliche Überle-
gungen zur Subventionspraxis konzentrieren. Wenn die
Freimarktler und die Jubelmarktler recht hätten, dann
müsste es keine Subventionen mehr geben. Wir hätten
dynamische Unternehmer in Hülle und Fülle, die jede er-
denkliche Innovation mit ausreichender Schubkraft auf
den Weg bringen würden. Der Markt würde darüber ent-
scheiden, was überdauern soll. Wir bräuchten also keine
Erhaltungssubventionen. Dann wäre auch der Struktur-
wandel wie eigentlich alles ohne Subventionen möglich.

Tatsächlich brauchen wir aber offensichtlich Subven-
tionen, und zwar deshalb, weil der Markt in vielen Berei-
chen versagt und nicht das zuwege bringt, was wir gerne
hätten. 

(Ulrike Flach [FDP]: Als Anreiz, Herr Schui!)

– Gut, als Anreiz. Der Markt bietet die Anreize nicht,
sonst müsste man nicht über Subventionen nachdenken. 

Die Bundesregierung definiert Leitlinien und formu-
liert als Selbstbindung: „Die Subventionspolitik der
Bundesregierung orientiert sich an wachstums-, vertei-
lungs-, wettbewerbspolitischen und umweltpolitischen
Wirkungen.“ Das ist allgemein richtig, aber es ist derma-
ßen umfassend, dass man nicht viel damit anfangen
kann. Man kann es auch nicht überprüfen. Eine Erfolgs-
kontrolle ist so gut wie gar nicht möglich. 

Damit Subventionen klarer und deswegen auch kon-
trollierbar werden, dürfen sie sich niemals an der Stärke
der Lobby und der Auswirkung von Lobbyarbeit auf
Wahlergebnisse orientieren. Ich glaube, dieses Moment
bei den Subventionen sollte man nicht übersehen.

Wesentlich ist zunächst, dass Subventionen haupt-
sächlich als Bestandteil von Industriepolitik begriffen
werden. Man sollte in der Lage sein, sich auf den Begriff
der Industriepolitik in diesem Rahmen zu einigen. Sub-
ventionen sollen die Richtung der Produktion bestim-
men, das heißt, wie und was produziert werden soll und
was gegebenenfalls erhalten werden soll. Das schließt
selbstverständlich die Umweltförderung mit ein. Aber
die Frage, die durch Subventionen gelöst werden soll,
wird offensichtlich nicht von der Kapitalrentabilität als
einem Motor für ökonomische Dynamik beantwortet. 

Wie können die Erfolge der Subventionen kontrolliert
werden? Es gibt die üblichen, bekannten Verfahren. Auf
eines möchte ich aber vor allen Dingen aufmerksam ma-
chen: Unser Subventionsbegriff ist insofern falsch ge-
fasst, als er tatsächlich mehr beinhaltet als nur die lau-
fenden Übertragungen und die Vermögensübertragungen
an die Unternehmen. Er umfasst auch die gesamte
Summe der nicht gezahlten Steuern.

Es darf keine Anreize durch nicht gezahlte Steuern
geben; das ist falsch. Das muss durch laufende Übertra-
gungen und Vermögensübertragungen geschehen. Es
muss klar festgelegt werden, wie man die Wirkung der
Übertragungen überprüfen will. Sonst ist nicht klar, was
mit dem Steuerverzicht im Einzelnen erreicht worden
ist. 

Die Kontrolle sollte so eingehend sein, wie wir sie
von den laufenden Übertragungen an ALG-II-Bezieher
kennen. Nachdem klar definiert worden ist, weswegen
die Subventionen überhaupt vergeben werden, sollte sich
die Subventionspraxis durch eine ähnlich intensive Kon-
trolle wie bei den ALG-II-Empfängern auszeichnen. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf
Drucksache 16/13388. Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? –
Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen von
CDU/CSU, SPD und FDP bei Gegenstimmen des
Bündnisses 90/Die Grünen und bei Enthaltung der Frak-
tion Die Linke abgelehnt.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf:

– Zweite und dritte Beratung des von den Fraktio-
nen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten
Entwurfs eines Gesetzes zur Bekämpfung der
Kinderpornographie in Kommunikationsnet-
zen

– Drucksache 16/12850 –

– Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes
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zur Bekämpfung der Kinderpornographie in
Kommunikationsnetzen

– Drucksachen 16/13125, 16/13385 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Technologie (9. Aus-
schuss)

– Drucksache 16/13411 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Dr. Martina Krogmann 

Zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD, über den wir später namentlich abstimmen,
liegt je ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP,
der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen vor. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine Dreiviertelstunde vorgesehen. – Ich
höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kolle-
gin Dr. Martina Krogmann, CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Martina Krogmann (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Wir beschließen heute das Gesetz zur Bekämp-
fung der Kinderpornografie in Kommunikationsnetzen.
Ziel dieses Gesetzes ist es, durch eine Sperrung den Zu-
gang zu Seiten mit kinderpornografischen Inhalten vor
allem für Zufallsnutzer zu erschweren. Das gilt insbe-
sondere für Nutzer, die durch Spammails oder durch
Links auf solche Seiten gelangen. Dieses Gesetz ist ein
weiterer wichtiger Schritt in unserer Gesamtstrategie zur
Bekämpfung der Kinderpornografie. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Zu diesem Gesetz hat es in den vergangenen Monaten
extrem kontroverse und hochemotionale Debatten gege-
ben. Lassen Sie mich deshalb am Anfang dieser Debatte
hier im Deutschen Bundestag zwei Dinge deutlich sa-
gen. Ich weiß, dass ich für Sie alle spreche, wenn ich
sage, dass Kinderpornografie, also die Verbreitung von
Bildern erniedrigter, gequälter und vergewaltigter Kin-
der, ein widerliches und abscheuliches Verbrechen ist.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Frau Kollegin Krogmann, gestatten Sie eine Zwi-

schenfrage der Kollegin Schewe-Gerigk?

Dr. Martina Krogmann (CDU/CSU): 
Gerne, Frau Schewe-Gerigk.

Irmingard Schewe-Gerigk (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): 

Frau Krogmann, Sie sprechen hier über ein ganz
wichtiges Thema. Es hat in den letzten Wochen viele
Debatten darüber gegeben. Können Sie sich erklären,
wieso weder die Ministerin noch ein Staatssekretär oder
eine Staatssekretärin anwesend sind? Wie bewerten Sie
das? 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD, der FDP
und der LINKEN)

Dr. Martina Krogmann (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Kollegin Schewe-Gerigk, das Ge-

setz fällt in den Verantwortungsbereich des Bundeswirt-
schaftsministeriums. Der zuständige Staatssekretär
Schauerte ist anwesend. 

(Lachen bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Jerzy Montag
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Der versteht
was von Pornografie! – Gegenruf des Abg.
Manfred Grund [CDU/CSU]: Das war eine
freche Bemerkung! Sie müssen sich entschul-
digen!)

– Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde Ihre Reak-
tion bedauerlich. Ich habe bereits gesagt, dass die De-
batte in den letzten Monaten hochemotional geführt wor-
den ist. Deshalb finde ich es wichtig, die Debatte über
dieses Thema zu versachlichen. Ich will ausdrücklich ei-
nen Punkt ansprechen, der mir vor allem in der ersten
Debatte zu diesem Thema aufgefallen ist. Es ist mir
wichtig, klarzustellen, dass wir aufhören müssen, denje-
nigen, die heute gegen den Gesetzentwurf stimmen wer-
den, zu unterstellen, dass sie deswegen gegen die Be-
kämpfung der Kinderpornografie seien. Das ist absurd. 

(Beifall bei der FDP)

Mit dem Gesetz betreten wir in Deutschland Neuland.
Erstmals wird eine Sperrinfrastruktur für Seiten im Inter-
net errichtet, um das Betrachten von Bildern mit kin-
derpornografischen Inhalten – das steht in Deutschland
unter Strafe – zu verhindern. In dieser kontroversen De-
batte geht es nicht nur um die Bekämpfung der Kin-
derpornografie, sondern auch um eine grundsätzliche
Frage. Es geht um die Freiheit im Internet und die not-
wendigen Grenzen der Freiheit im Internet. Völlig klar
und eigentlich selbstverständlich ist, dass das Internet
natürlich kein rechtsfreier Raum ist und auch nicht sein
darf.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Die Zeiten, in denen das Internet nur von einer klei-
nen Gruppe technisch versierter Eliten genutzt wurde,
sind längst vorbei. Das Internet ist zu einem globalen
Massenmedium geworden mit riesigen neuen Chancen
für jeden Einzelnen in der Kommunikation, durch die
Bildung von globalen Netzwerken sowie durch einen zu-
vor noch nie gekannten Zugang zu Wissen und Informa-
tion und anderen Kulturen. Das Netz hat die Prozesse in
unserer Wirtschaft verändert und in bestimmten Berei-
chen unser gesellschaftliches Zusammenleben revolutio-
niert. Obwohl das Internet längst zu einem alltäglichen
Massenmedium geworden ist, haben wir es versäumt,
eine grundsätzliche Debatte zu führen: Welche Regeln
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sollen im Netz gelten? Was darf der Staat im Internet?
Was soll und muss der Staat dürfen, und wo sind die
Grenzen? Kann man überhaupt die Gesetze aus der rea-
len Welt eins zu eins auf das Netz übertragen, oder ist
das wegen der grenzenlosen und absolut dezentralen
Struktur gar nicht durchsetzbar? Aber was ist durchsetz-
bar, und was ist verhältnismäßig?

Ich habe auf diese Fragen keine abschließenden Ant-
worten. Ich glaube aber, dass wir es versäumt haben,
diese notwendige Debatte zu führen, und dass dieses
Versäumnis ein Grund dafür ist, dass es nun im Zusam-
menhang mit diesem Gesetz – wie die Zeit schreibt – zu
einem Kulturkampf kommt, einem Aufeinanderprallen
von unterschiedlichen Welten, großen gesellschaftlichen
Gruppen, die das Internet täglich nutzen, aber auch von
Menschen in der Internetcommunity, die im Internet ge-
wissermaßen fast leben und atmen. Dies wird auch an
zwei Zahlen deutlich. Gestern hat eine Allensbach-Um-
frage ergeben, dass 91 Prozent der Bevölkerung Inter-
netsperren zur Bekämpfung der Kinderpornografie, wie
wir sie nun vorsehen, befürworten. 

(Jörg Tauss [SPD]: Das waren Suggestivfra-
gen!)

Gleichzeitig gibt es eine Onlinepetition gegen Internet-
sperren, die innerhalb weniger Wochen 135 000 Unter-
zeichner gefunden hat. 

(Beifall des Abg. Jörg Tauss [SPD])

Das ist die bisher größte Onlinepetition in der Ge-
schichte unseres Landes. Der vorliegende Gesetzentwurf
berührt genau dieses Spannungsfeld.

Ich bin überzeugt, dass wir die Pflicht haben, alle an-
gemessenen und rechtsstaatlichen Mittel einzusetzen,
um Kinderpornografie im Internet zu bekämpfen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

In der Anhörung im Wirtschaftsausschuss wurde das
grundsätzliche Ziel, die Maßnahme des Access Blo-
cking, also der Sperrung von Seiten mit kinderpornogra-
fischem Inhalt, als sinnvolle Maßnahme zur Prävention
anerkannt. In anderen Punkten hat es erhebliche Kritik
gegeben. Wir haben diese Kritikpunkte zum großen Teil
aufgenommen, Herr Dörmann, sowohl einige Kritik-
punkte aus der Onlinepetition als auch viele Kritik-
punkte, die in der Anhörung offensichtlich waren. 

(Martin Dörmann [SPD]: So ist es!)

Einen grundsätzlichen Punkt haben wir aber nicht aufge-
nommen, und zwar aus gutem Grund. Dabei geht es um
den grundsätzlichen Vorwurf der Zensur. Im Zusammen-
hang mit der Sperrung von kinderpornografischen Seiten
von Zensur zu sprechen, finde ich unerträglich.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Wenn es um kinderpornografische Inhalte im Netz geht,
kann sich niemand – aber auch wirklich niemand – auf
die Freiheit des Internets oder auf die Informationsfrei-
heit berufen. Es gibt kein Recht darauf, das Quälen und
die Vergewaltigung von Vierjährigen oder gar von Säug-
lingen im Internet betrachten zu können. Das hat mit In-
formationsfreiheit nichts, aber auch gar nichts zu tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN)

Dennoch – das will ich deutlich sagen – kann ich die
Befürchtungen derer verstehen, die sagen: Wenn die
Sperrinfrastruktur erst einmal da ist, dann ist der Damm
bei der Sperrung weiterer unliebsamer Inhalte im Inter-
net gebrochen. Diese Befürchtungen sind nicht grundlos. 

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Eben!)

So hat das Landgericht Hamburg bereits angedeutet,
dass eine Sperrinfrastruktur im Prinzip auch gegen an-
dere rechtswidrige Inhalte zu verwenden wäre. 

(Jörg Tauss [SPD]: Aha!)

Vereinzelt kommen Forderungen nach Sperrungen zum
Schutz vor Glücksspiel, der Urheberrechte und vor soge-
nannten Killerspielen auf. Ich will hier klar sagen: Diese
Forderungen teile ich ausdrücklich nicht. 

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf von der 
FDP: Heute nicht, aber morgen!)

Es wäre grundfalsch, unmöglich und völlig unverhält-
nismäßig, sämtliche rechtswidrigen Inhalte im Netz
staatlicherseits zu kontrollieren, zu sperren oder gar zu
entfernen. Deshalb haben wir in der Großen Koalition
richtigerweise beschlossen, ein Spezialgesetz zu verab-
schieden und deutlich zu machen, dass sich das Access
Blocking allein auf Seiten bezieht, die kinderpornografi-
sche Inhalte haben. Das ist richtig so. 

Neben dieser Klarstellung haben wir weitere, große
Korrekturen am Gesetzentwurf vorgenommen. Ich will
drei Punkte nennen. 

Erstens. Im ursprünglichen Entwurf war vom Bundes-
justizministerium vorgesehen, dass die am Stoppserver
anfallenden Daten ohne konkreten Tatverdacht gegen
eine bestimmte Person in Echtzeit ausgeleitet und zur
Strafverfolgung genutzt werden. Dies hätte dazu geführt,
dass automatisch jeder, also auch jeder Zufallsnutzer, der
über einen Link oder eine Spammail auf eine Seite mit
kinderpornografischem Inhalt geleitet worden wäre, un-
ter Generalverdacht gestellt worden wäre. Abgesehen
davon, dass diese Maßnahme unverhältnismäßig wäre,
hätte sie negative Folgewirkungen wie die Stigmatisie-
rung der Personen. Zudem hätte sie – Professor Sieber
hat in der Anhörung darauf hingewiesen – negative Aus-
wirkungen auf das Nutzerverhalten im Internet.

Deshalb haben wir in der Großen Koalition beschlos-
sen, dieses Vorhaben zu streichen. Wir haben beschlos-
sen, dass Verkehrs- und Nutzerdaten, die beim Stoppser-
ver anfallen, nicht für die Strafverfolgung genutzt
werden dürfen. Das ist richtig so. 

(Beifall des Abg. Manfred Grund [CDU/
CSU])

Der zweite Punkt betrifft die Sperrlisten, die das BKA
erstellt. Es ist richtig, dass wir hier ein Gremium beim
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Bundesbeauftragten für den Datenschutz einrichten wol-
len, um eine gewisse Transparenz herzustellen. Der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit ist genau der richtige Mann und auch die
richtige Stelle, um diese Kontrolle vorzunehmen. 

(Gisela Piltz [FDP]: Das kann man nur sagen,
wenn man davon keine Ahnung hat! –
Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie haben ihn nicht einmal vorher be-
fragt!)

Herr Schaar, dessen Arbeit ich ansonsten sehr schätze
– das will ich ausdrücklich sagen –, hat nun einen Brief
an die Vorsitzenden von Wirtschafts-, Rechts- und In-
nenausschuss geschickt, in dem es heißt, diese Aufgabe
sei mit seinem Amt nicht vereinbar. 

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was blieb ihm denn übrig? Sie haben
ihn noch nicht einmal gefragt!)

Das halte ich für einen ziemlich unglaublichen Vorgang. 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Frau Kollegin Krogmann. 

Dr. Martina Krogmann (CDU/CSU): 
Ich komme gleich zum Ende. 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Sie reden aber bereits auf Kosten Ihrer Kollegin Noll. 

(Michaela Noll [CDU/CSU]: Ich verzeihe dir 
alles! Nicht schlimm!)

Dr. Martina Krogmann (CDU/CSU): 
Michaela verzeiht mir alles. – Ich würde gern diesen

Gedanken zu Ende bringen.

Wir führen dieses Gremium doch ein, gerade um die
Informationsfreiheit zu sichern, damit Seiten, die nicht
pornografischen Inhaltes sind, nicht fälschlicherweise
gesperrt werden. Ich halte das Verhalten von Herrn
Schaar wirklich für abenteuerlich. 

(Dr. Max Stadler [FDP]: Ihre Regelung ist 
abenteuerlich!)

Als letzten Punkt möchte ich anmerken, dass wir das
Gesetz richtigerweise auf drei Jahre befristet haben.
Nach zwei Jahren wird eine Evaluierung vorgenommen.
Zudem betreten wir hier Neuland. Deshalb ist es richtig,
das Gesetz zu befristen. Ich wünsche mir, dass wir diese
drei Jahre nutzen, um die notwendige, grundsätzliche
Debatte zu führen: Was sind die notwendigen Freiheiten
im Internet? Was darf der Staat tun, um diese Freiheiten
zu beschränken? 

Ich wünsche mir, dass sich die Internetcommunity
nicht verweigert, sondern konstruktive Vorschläge ein-
bringt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Max Stadler,

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Max Stadler (FDP): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und

Herren! Wir Freien Demokraten unterstützen diejenigen
Maßnahmen, die wirklich gegen Kinderpornografie hel-
fen.

(Beifall bei der FDP)

Das Gesetz der Großen Koalition erfüllt diesen Zweck
nicht. Deswegen lehnen wir es ab. 

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit dem Gesetz, das CDU/CSU und SPD heute vorle-
gen, wird die Kinderpornografie um kein Jota zurückge-
drängt. 

(Martin Dörmann [SPD]: Das ist eine Behaup-
tung!)

Die von Ihnen vorgesehenen Zugangssperren im Internet
sind in Sekundenschnelle zu umgehen und deswegen
kein taugliches Mittel. Es führt kein Weg daran vorbei,
sich der weitaus mühsameren Aufgabe zu unterziehen,
die Täter zu verfolgen und zu bestrafen 

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und Seiten mit kinderpornografischen Inhalten zu lö-
schen, statt nur den Zugang zu erschweren.

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist doch kein 
Widerspruch!)

Diese wirklich wirksamen Maßnahmen sind auch reali-
sierbar. Dazu muss man sich allerdings, weil sich die
meisten Anbieter im Ausland befinden, die Mühe ma-
chen, eine wirkungsvolle internationale Zusammenarbeit
mit den betreffenden Staaten zu organisieren oder zu in-
tensivieren. Kinderpornografie ist ein abscheuliches Ver-
brechen. Dagegen muss man aber wirklich wirksame
Maßnahmen ergreifen. Sie begnügen sich hier mit
Scheinaktivitäten.

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die von Ihnen vorgeschlagenen Zugangssperren sind
aber nicht nur nutzlos, sondern sie berühren auch sen-
sible Fragen des Rechtsstaats. Deswegen möchte man
meinen, dass gerade ein solches Gesetzgebungsvorhaben
in einer Form durchgeführt wird, die über jeden Zweifel
erhaben ist. Das Gegenteil ist leider der Fall. Frau Kolle-
gin Krogmann hat ihren Beitrag damit begonnen, dass
sie behauptet hat, es würde jetzt gleich das Gesetz zur
Bekämpfung der Kinderpornografie in Kommunika-
tionsnetzen beschlossen. 

(Dr. Martina Krogmann [CDU/CSU]: Das Ge-
setz heißt auch so!)
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Richtig ist: Ein solches Gesetz war hier in erster Lesung
beraten worden. Sie aber haben das geändert. Wir bera-
ten heute über ein gänzlich neues, anderes Gesetz, das
auch einen anderen Namen hat. Es heißt Zugangser-
schwerungsgesetz. Das wird heute erstmals hier im Ple-
num beraten, obwohl der normale Ablauf wäre, dass es
eine Plenardebatte gibt, dann Ausschussberatungen und
dann die zweite und dritte Lesung. 

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg.
Jörg Tauss [SPD] – Dr. Ole Schröder [CDU/
CSU]: Man kann doch im Gesetzgebungsver-
fahren den Namen des Gesetzes ändern!)

– Nein, Sie haben das ursprüngliche Gesetz, das noch auf
der Tagesordnung steht – die ist insofern irreführend –, er-
setzt und ein neues eingebracht, ohne den normalen
Ablauf einzuhalten. Ich sage Ihnen Folgendes, lieber
Herr Kollege Schröder: Wir Juristen wissen, dass das
Bundesverfassungsgericht seit der Elfes-Entscheidung
– 6. Band, Seite 32 – auch das formelle Zustandekom-
men eines Gesetzes auf Verfassungsbeschwerde hin
prüft. Dass hier Verfassungsbeschwerden eingelegt wer-
den, liegt auf der Hand. Dann wird Ihr Verfahren in
Karlsruhe überprüft werden. Das sage ich Ihnen jetzt
schon voraus.

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Dr. Ole
Schröder [CDU/CSU]: Können Sie gerne ma-
chen!)

Es kommt aber noch schlimmer: Sie als Bund haben
gar keine Gesetzgebungskompetenz.

(Zuruf von der FDP: So ist es!)

Wir beraten hier eine Materie, die eindeutig zum Polizei-
recht gehört.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP sowie des 
Abg. Jörg Tauss [SPD]) 

Polizeirecht ist Ländersache. Man kann nicht deswegen,
weil es um das hehre Ziel geht, Kinderpornografie zu be-
kämpfen, einfach die grundgesetzlichen Kompetenzre-
gelungen übergehen. Auch dieses wird mit Sicherheit
vom Verfassungsgericht überprüft werden. 

Sie haben in der Tat in dem neuen Gesetz, das wir
heute eigentlich in erster Lesung beraten – Sie nennen
das fälschlich zweite und dritte Lesung –, tatsächlich ei-
nige Kritikpunkte von uns aus der Lesung zu dem dama-
ligen Gesetz aufgegriffen. Beispielsweise haben Sie jetzt
vorgesehen, dass die Daten nicht mehr für Strafverfol-
gungszwecke verwendet werden. 

(Michaela Noll [CDU/CSU]: Das haben wir 
von vornherein gefordert!)

Das ist ein Fortschritt, damit nicht der, der zufällig in so
eine Sperre gerät, der Strafverfolgung ausgesetzt wird.
Nur ist Ihnen die Formulierung missglückt. Es wird
nämlich keineswegs verboten, dass die Daten übermittelt
werden, es wird keineswegs verboten, dass sie für andere
Zwecke gespeichert werden. Kollege Wiefelspütz von
der SPD hat gestern im Innenausschuss zu Recht gesagt:
Wer sich nichts hat zuschulden kommen lassen, dessen
Daten gehören überhaupt nicht gespeichert. – Aber lei-
der stimmen Sie von der SPD anders ab, als Sie sich kri-
tisch dazu verhalten. 

(Klaus Uwe Benneter [SPD]: Stimmt doch gar 
nicht!)

Ich nenne noch einen Punkt, weil Frau Krogmann
darauf großen Wert gelegt hat. Wir haben kritisiert, dass
eine Polizeibehörde Sperren für Inhalte im Internet vor-
sehen soll, nämlich das Bundeskriminalamt. Das ist
wirklich systemfremd, weil es eigentlich eine richterli-
che Aufgabe wäre. Nun haben Sie die Kritik zum Teil
aufgegriffen, indem ein Expertengremium noch einmal
darüber schaut, allerdings nur stichprobenartig. Ist das
wirklich eine rechtsstaatliche Kontrollfunktion, wenn
nur Stichproben – wie im Gesetz steht, mindestens ein-
mal im Quartal – durchgeführt werden?

(Dr. Martina Krogmann [CDU/CSU]: Jeder-
zeit, steht im Gesetz!)

Aber Sie haben dabei einen entscheidenden Fehler
begangen; ich will ihn Ihnen nennen: Dieses Experten-
gremium richten Sie beim Bundesdatenschutzbeauftrag-
ten ein, aber dort gehört es nicht hin. 

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg.
Jörg Tauss [SPD])

Damit wird der Bundesdatenschutzbeauftragte Beteilig-
ter einer polizeilichen Maßnahme. Das ist völlig aufga-
benfremd für ihn, und deswegen hat Herr Schaar sich zu
Recht dagegen gewehrt. 

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg.
Jörg Tauss [SPD])

Meine Damen und Herren, die größte Sorge, die auch
in der Community geäußert wird – Sie haben gesagt,
dass Sie dafür Verständnis haben –, lautet: Dies ist ein
Einstieg in die Internetzensur. Sie versichern zwar, es sei
nur dieser Bereich, in den Sie auf diese Weise eingreifen
wollen, und es sei nicht daran gedacht, dies auf weitere
Bereiche auszudehnen. Genau das hören wir bei jedem
Ihrer Eingriffsgesetze, und bei jedem dieser Ihrer Ge-
setze kommt ein halbes Jahr oder ein Jahr später die De-
batte über die Ausweitung. Das war so bei der Verwen-
dung der Mautdaten, das war so bei den heimlichen
Onlinedurchsuchungen. Immer finden sich dann jemand
und ein Anlass, dass dies ausgeweitet werden muss. Ich
sage Ihnen: Sie haben heute die gute Absicht, es dabei zu
belassen, aber die Ausweitungsforderungen kommen so
sicher wie das Amen in der Kirche. 

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg.
Jörg Tauss [SPD] – Zuruf von der FDP: Die
sind doch schon da!)

Wenn Sie vielleicht sagen, dies seien Kassandrarufe
der Liberalen, dann darf ich Sie darauf hinweisen:
Kassandra hat bedauerlicherweise recht behalten.
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Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Herr Kollege Stadler!

Dr. Max Stadler (FDP): 
Deshalb komme ich zu folgendem Schlusssatz, Frau

Präsidentin: Das einzig Gute, was man über Ihr Gesetz
sagen kann, ist, dass es offensichtlich gut gemeint sein
könnte; aber das Zugangserschwerungsgesetz erreicht
seinen Zweck nicht und enthält Risiken und Nebenwir-
kungen, vor denen man nur dringend warnen kann.

(Beifall bei der FDP, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg.
Jörg Tauss [SPD])

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Für die SPD-Fraktion gebe ich das Wort dem Kolle-

gen Martin Dörmann.

(Beifall bei der SPD)

Martin Dörmann (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Herr Kollege Stadler, ich werde gleich auf alle Ihre Kri-
tikpunkte eingehen. Sie werden, wenn Sie ehrlich sind,
erkennen: Sie sind sämtlich zu widerlegen.

Zunächst aber Folgendes: Ich glaube, wir alle wollen
einen effektiven Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexueller Ausbeutung und Gewalt. Die SPD-Frak-
tion hat dazu kürzlich ein umfassendes Konzept mit kon-
kreten Maßnahmen vorgelegt. So wollen wir, dass die
Strafverfolgungsbehörden dauerhaft personell und tech-
nisch gut ausgestattet sind. Wir wollen, dass die interna-
tionale Zusammenarbeit – das ist dringend notwendig –
deutlich verbessert wird.

(Beifall bei der SPD)

In den vergangenen Jahren haben wir zudem bereits
das Herstellen, die Verbreitung und den Besitz von Kin-
derpornografie lückenlos unter Strafe gestellt. Heute
geht es um einen wichtigen Teilaspekt des Problems,
nämlich um die Verbreitung von kinderpornografischen
Inhalten im Internet. Dort können rechtswidrige Inhalte
besonders schnell, anonym und ohne soziale Kontrolle
verbreitet und konsumiert werden. 

Wir sind uns auch da alle einig: Das Internet ist kein
rechtsfreier Raum. Fraglich ist doch letztlich nur, mit
welchen Maßnahmen die Verbreitung kinderpornografi-
scher Inhalte im Internet angemessen, rechtsstaatlich
sauber und möglichst effektiv verhindert oder zumindest
erschwert werden kann. Genau darum geht es den Koali-
tionsfraktionen in ihrem Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Mit dem Gesetz wird der Zugang zu kinderpornogra-
fischen Inhalten erschwert. Uns ist genauso bewusst wie
Ihnen, dass es versierte Nutzer durchaus schaffen, diese
vorgesehenen Sperrungen technisch zu umgehen. Das
wird vermutlich aber nur ein Teil von ihnen tun, sodass
wir trotzdem einen positiven Effekt haben werden. Es
kommt zudem darauf an, die Hemmschwelle für die
Nutzer signifikant zu erhöhen.

In diesem Zusammenhang weise ich beispielsweise
auf die entsprechenden Ausführungen der Expertin Frau
Dr. Kuhnen in unserer Anhörung hin. Die Medienexper-
tin hat in ihrem Buch Kinderpornografie im Internet be-
merkenswert differenziert das Verhalten von Menschen
geschildert, die eine gewisse pädophile Neigung haben
und über den Konsum von Kinderpornografie im Inter-
net gerade den Einstieg suchen. Zumindest einen Teil
dieser Menschen können wir durchaus noch erreichen;
den Versuch ist es, denke ich, allemal wert.

(Johannes Singhammer [CDU/CSU]: Richtig!)

Die SPD-Bundestagsfraktion hat aber auch stets deut-
lich gemacht, dass wir am Ende einem Gesetz nur zu-
stimmen werden, das rechtsstaatlichen Grundsätzen
wirklich genügt. Genau das ist uns jetzt gelungen: Mit
den zahlreichen Änderungen greifen wir alle aus unserer
Sicht begründeten Kritikpunkte aus der Bundestagsan-
hörung auf, übrigens auch die des Bundesrates. Herr
Kollege Dr. Stadler, der Bundesrat hat gerade nicht mo-
niert, dass der Bund keine Gesetzgebungskompetenz
habe.

(Dr. Max Stadler [FDP]: Das haben aber meh-
rere Sachverständige so gesehen!)

Wir haben ein wichtiges Argument aus der Internet-
community aufgenommen. Es ist richtig und notwendig,
dass das BKA zunächst alle zulässigen Maßnahmen zur
Löschung kinderpornografischer Seiten ergreift; denn
Löschen ist viel wirkungsvoller als Sperren.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Genau dieses Prinzip „Löschen vor Sperren“ ist nun ge-
setzlich verankert.

(Klaus Uwe Benneter [SPD]: So ist es!)

Natürlich muss man berücksichtigen, dass das BKA
in Deutschland als hoheitliche Behörde anders agieren
kann als im Ausland. Wir erwarten aber – das meine ich
ganz ernst –, dass das BKA alles, was sinnvoll, möglich
und zulässig ist, konsequent umsetzt. Erst dann soll das
Sperren erlaubt sein.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Im Zusammenhang mit der BKA-Liste greifen wir so-
gar ein Anliegen der E-Petition auf, der sich bekanntlich
inzwischen mehr als 130 000 Menschen angeschlossen
haben. Dort wird nämlich – lesen Sie es nach – als wich-
tigster Kritikpunkt ausdrücklich die bislang fehlende
Kontrolle und Transparenz der BKA-Liste genannt. Ge-
nau dies nehmen wir auf, indem wir nun ein unabhängi-
ges Gremium aus fünf Experten schaffen, deren Mitglie-
der jederzeit diese Liste kontrollieren und korrigieren
können; ich betone: jederzeit, jeden Tag.

(Beifall bei der SPD – Hans-Joachim Otto 
[Frankfurt] [FDP]: Stichprobenartig!)

Wir haben uns übrigens, Herr Kollege Dr. Stadler,
schon genau überlegt, wer ein solches Gremium am bes-
ten berufen sollte. Es geht ja darum, zu verhindern, dass
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Seiten ungerechtfertigt auf die Liste gelangen, weil sie
einen anderen Inhalt als Kinderpornografie haben. Es
geht also um Informationsfreiheit.

(Dr. Max Stadler [FDP]: Sie haben doch nicht 
einmal mit Herrn Schaar gesprochen vorher!)

Gleichzeitig geht es um den Schutz sensibler Daten;
denn die Liste darf ja nicht öffentlich werden, damit Tä-
ter eben nicht im Internet nur zuzugreifen brauchen.

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Herr Kollege Dörmann, gestatten Sie eine Zwischen-

frage des Kollegen Montag?

Martin Dörmann (SPD): 
Gerne.

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Kollege Dörmann, ich habe eine Frage an Sie,

nachdem ich Ihr letztes illustres Argument gehört habe.
Sie haben gerade gesagt, dass der Bundesdatenschutzbe-
auftragte mit einer bestimmten Aufgabe betraut werden
solle, und diesen Arbeitsauftrag auch inhaltlich benannt.
Sie haben gesagt, es gehe um die Frage, zu entscheiden,
ob ein Foto, ein Bild, ein Film oder eine Videosequenz
kinderpornografischen Inhalt hat oder nicht. Stimmen
Sie mir zu, dass dies eine strafrechtliche Fragestellung
ist, die eine strafrechtlich relevante Antwort verlangt?
Entweder es ist eine Darstellung, die eine Straftat des
Kindermissbrauchs und der Kinderpornografie abbildet,
oder es ist keine solche Darstellung. Ich frage Sie: Wel-
che Kompetenz hat der Bundesdatenschutzbeauftragte,
um eine solche Entscheidung zu treffen?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der FDP und der LINKEN sowie des Abg.
Jörg Tauss [SPD])

Martin Dörmann (SPD): 
Herr Kollege Montag, ich stimme Ihnen ausdrücklich

zu, dass es um eine strafrechtlich relevante Prüfung geht.
Gerade deshalb haben wir vorgesehen, dass das Gremium
– nur das Gremium trifft die Entscheidung, nicht der Da-
tenschutzbeauftragte – mehrheitlich aus Mitgliedern be-
steht, die die Befähigung zum Richteramt haben. Wenn
Sie so wollen, gibt es an dieser Stelle eine quasirichterli-
che Kontrolle. Sie müssen nämlich danach differenzie-
ren, wer dieses Gremium beruft und wer entscheidet. Wir
sagen: Die Berufung obliegt dem Datenschutzbeauftrag-
ten. Entscheiden darüber, ob die Voraussetzungen für eine
Sperre vorliegen, wird aber nicht der Beauftragte, son-
dern dieses Gremium.

Sie wissen ganz genau, dass der Beauftragte auch an
vielen anderen Stellen Überwachungsfunktionen hat.
Wenn es um Bereiche des Polizeirechts oder um andere
Rechtsgebiete geht – er ist für alle Behörden zuständig –,
wird er nicht persönlich die Kompetenz haben, sondern
er wird sich des Personals bedienen, das die entspre-
chende Fachkompetenz hat. Deshalb teile ich Ihre Be-
denken nicht. Ich will eines hinzufügen: Es ist nicht so,
dass der Bundesdatenschutzbeauftragte bestimmt, wie
seine Aufgaben normiert sind, sondern das ist Sache des
Gesetzgebers. 

(Beifall des Abg. Klaus Uwe Benneter [SPD])

Aus diesen Gründen wiederhole ich: Es gibt keine
bessere Stelle für die Berufung eines solchen Gremiums
als den Beauftragten des Bundes für Datenschutz und In-
formationsfreiheit. Er ist qua Amt unabhängig und nur
dem Gesetz unterworfen. 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des

Kollegen Tauss?

Martin Dörmann (SPD): 
Dem Kollegen Tauss möchte ich keine Zwischenfrage

gestatten. Ich möchte lieber fortfahren. Zwischenfragen
anderer Mitglieder dieses Hauses gestatte ich gerne, aber
nicht die des Kollegen Tauss. 

Auf der Homepage des Datenschutzbeauftragten kann
übrigens jeder nachlesen, was zu seinen Aufgaben ge-
hört, nämlich unter anderem die Kontrolle und Beratung
von Behörden und Stellen des Bundes – das BKA ist
eine solche Stelle – sowie der Einsatz für die Beachtung
des Datenschutzes und der Informationsfreiheit. Genau
darum geht es. Ich bin mir sicher: Hätten wir eine andere
Stelle gewählt, beispielsweise das Bundesinnenministe-
rium, hätten alle kritisch gefragt: Warum habt ihr nicht
auf den Datenschutzbeauftragten zurückgegriffen? – So
kann es also auch nicht gehen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Apropos Daten: Wir haben im Gesetzentwurf den
größtmöglichen Schutz vorgesehen. Personenbezogene
Daten werden bei den Providern nicht gespeichert. Zu-
dem dürfen Verkehrs- und Nutzerdaten, die bei der
Umleitung auf die Stoppmeldung anfallen, nicht zum
Zwecke der Strafverfolgung genutzt werden, Herr Kol-
lege Dr. Stadler; denn das Gesetz dient ausschließlich
der Prävention.

(Dr. Max Stadler [FDP]: Das ist zu wenig!)

Eine weitere Befürchtung war, dass das Sperren auch
anderen Zwecken dienen soll. Wir haben aber gleich
mehrere Sicherungen eingebaut. Wir schließen gesetz-
lich aus, dass die neu geschaffene Infrastruktur zur
Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche genutzt wer-
den kann.

Zudem ist es der SPD gelungen, eine spezialgesetzli-
che Regelung durchzusetzen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Statt einer Anpassung des allgemeinen Telemediengeset-
zes schaffen wir ein eigenständiges Gesetz. Es bleibt
aber, Herr Kollege Stadler, beim Artikelgesetz. Als Jurist
wissen Sie, was ein Artikelgesetz ist: In mehreren Arti-
keln werden mehrere Gesetze angesprochen. Ich erin-
nere an einen Artikel in diesem Gesetz, der erhalten
bleibt. Ich erinnere mich an Debatten, in denen Liberale
moniert haben, dass wir die Änderungen im Telemedien-
gesetz regeln. Nun gilt das Spezialgesetz. Sie müssen
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sich schon entscheiden, welche Argumente Sie gelten
lassen wollen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Zugleich befristen wir das Gesetz bis zum
31. Dezember 2012. Danach wird es automatisch auslau-
fen. Nun ist trotzdem die zentrale Befürchtung der Inter-
netcommunity, dass eine Infrastruktur aufgebaut wird,
die später beliebig auf andere Inhalte als Kinderporno-
grafie ausgedehnt werden kann. Diese Sorge ist ange-
sichts einiger Äußerungen, die wir in den letzten Wo-
chen gehört haben, grundsätzlich nachvollziehbar. Aber
ich habe soeben dargelegt: Eindeutiger als wir kann man
gar nicht regeln, dass eine Ausweitung auf andere In-
halte und Ansprüche ausgeschlossen ist. Das regeln wir
gesetzlich. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU –
Klaus Uwe Benneter [SPD]: Dafür sind wir
da!)

Ich komme auf einen wichtigen Punkt zu sprechen,
der in der öffentlichen Debatte zurzeit kaum diskutiert
wird, der aber ganz entscheidend ist: Es ist eine Tatsa-
che, dass die Infrastruktur auch ohne Gesetz bereits im
Aufbau ist. Seit dem Frühjahr dieses Jahres gibt es Ver-
träge zwischen dem BKA und den wichtigsten Providern
in Deutschland, die sich zur Einrichtung einer Sperre
verpflichtet haben.

Ich habe das immer für den falschen Weg gehalten.
Deshalb haben wir folgende Situation: Auch ohne Ge-
setz wird es diese Infrastruktur geben, da die Provider
die Verträge pünktlich umsetzen und einhalten werden.
Wenn es aber das Gesetz nicht gibt, dann gäbe es alle da-
tenschutzrechtlichen und verfahrensrechtlichen Siche-
rungen, die wir eingebaut haben, nicht. Das kann nie-
mand ernsthaft wollen, auch die Liberalen nicht.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum
Schluss. Die Politik ist in der Pflicht, beiden Themen ge-
recht zu werden: dem Kampf gegen die Verbreitung kin-
derpornografischer Inhalte im Internet und dem Einsatz
für ein freies Internet als Ort der Kommunikation und In-
formation. Ich finde, mit diesem Gesetzentwurf ist uns
das gelungen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass es
hier im Hause eine breite Zustimmung zu diesem Gesetz
gibt. Denn es dient sowohl der Bekämpfung von Krimi-
nalität als auch der Verteidung von Freiheitsrechten.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Zu einer Kurzintervention gebe ich das Wort dem

Kollegen Tauss.

Jörg Tauss (SPD): 
Herr Kollege Dörmann, nachdem Sie leider nicht be-

reit waren, eine Frage von mir zuzulassen, möchte ich
jetzt darauf hinweisen, dass ich es für eine große Re-
spektlosigkeit gegenüber dem Bundesbeauftragten für
den Datenschutz halte, ihm eine Aufgabe im Rahmen ei-
nes Gesetzes zuzuweisen, das er – das können Sie nach-
lesen – ablehnt.

Im Übrigen sind dem Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz in den letzten Jahren durch die Große Koali-
tion keine zusätzlichen Stellen bewilligt worden. Auch
das ist eine große Respektlosigkeit. Dass man heute sagt,
eine mittlere Behörde habe Weisungen entgegenzuneh-
men, ist Teil dieser Respektlosigkeit und des losen Um-
gangs mit dem Datenschutz in Deutschland.

Darüber hinaus sprechen Sie davon, dass endlich Ver-
träge legalisiert würden. Ich sage Ihnen: Das sind Ver-
träge, die durch Nötigung von Firmen zustande kamen,
denen man gesagt hat: Wenn ihr nicht bereit seid, zu un-
terschreiben, werden wir euch öffentlich durch die
Presse schmieren. – Ich halte es rechtsstaatlich für un-
möglich, einen derartigen Vorgang der Nötigung hinter-
her gesetzlich abzusichern. Das sage ich in aller Klar-
heit. Ich bedaure sehr, dass die Koalition diesen Weg
beschritten hat.

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Herr Kollege Dörmann.

Martin Dörmann (SPD): 
Herr Kollege Tauss, auf die beiden von Ihnen ange-

sprochenen Punkte will ich Ihnen folgende Antwort ge-
ben.

Erstens. Ich erwarte auch Respekt vor dem Gesetzge-
ber. Denn es ist der Gesetzgeber, der die Aufgaben des
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit bestimmt.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Aus meiner Sicht gehört es gerade zu seinen Aufgaben,
Behörden des Bundes zu kontrollieren. Ich habe das be-
reits ausgeführt.

Zu Ihrem zweiten Punkt. Wir haben nicht vor, irgend-
welche Verträge zu legalisieren. Das ist überhaupt nicht
unsere Motivation. Aber Tatsache ist doch, dass es diese
Verträge gibt. Wir müssen diese Realität zur Kenntnis
nehmen. Ich glaube, es wäre unverantwortlich, wenn wir
an dieser Stelle abwarten würden, bis vielleicht nach län-
gerer Zeit das Bundesverfassungsgericht darüber geur-
teilt hat, ob diese Verträge rechtmäßig sind oder nicht.
Auch ich habe an der Rechtmäßigkeit Zweifel. Aber uns
obliegt es, die Internetnutzerinnen und -nutzer an dieser
Stelle zu schützen.

Ich habe in meinem Redebeitrag schon ausgeführt,
dass wir alle Kritikpunkte, die sich aus der Anhörung er-
geben haben und die den Schutz der Bürgerinnen und
Bürger betreffen, aufgenommen haben. Ich würde mir
wünschen, dass in der öffentlichen Debatte diese Punkte
angemessen berücksichtigt würden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
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Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Nächster Redner ist der Kollege Jörn Wunderlich,

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Jörn Wunderlich (DIE LINKE): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Zugangserschwerungsgesetz: So müsste es eigentlich
heißen. Zu den verfassungsrechtlichen Bedenken brau-
che ich mich nicht mehr zu äußern; sie sind vom Kolle-
gen Stadler zutreffend beschrieben worden.

Eine neue Verpackung ändert nicht unbedingt den In-
halt. Das Gesetz hat nur einen neuen Namen. Dass es
sich um ein Spezialgesetz handelt, ändert nichts an der
Tatsache, dass es ausgeweitet werden kann oder dass
weitere Spezialgesetze folgen könnten.

Angeblich soll Löschung vor Sperrung erfolgen. Je-
doch ist dies weitestgehend in das Ermessen des Bundes-
kriminalamtes gestellt. Es heißt nämlich dazu: wenn
nicht in angemessener Zeit erfolgversprechend eine Lö-
schung erfolgen kann. Oder: Die Betreiber sollen in der
Regel nur benachrichtigt werden, wenn der Aufwand zu-
mutbar ist. Das sind alles Formulierungen, die vom BKA
auszulegen und zu definieren sind.

Eine rechtsstaatliche Kontrolle der Sperrlisten findet
nicht statt. Das ist schon angesprochen worden. Die
quartalsmäßige Stichprobenprüfung durch ein Gremium
von fünf Personen, von denen drei Volljuristen sein müs-
sen bzw. die Befähigung zum Richteramt haben müssen
– das ist hier vom Kollegen Dörmann betont worden –,
soll uns eine richterliche Kontrolle vorgaukeln. Mit
Rechtsstaat hat dies alles wenig zu tun. Es ist pure Au-
genwischerei.

(Beifall bei der LINKEN)

Angesiedelt werden soll dieses Gremium beim Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz, wobei dieser selbst
sagt, dass dieses Gesetz mit Datenschutz nichts zu tun
hat. Noch vor zwei Tagen hat er dafür plädiert, die Ver-
abschiedung dieses Gesetzes zu vertagen. So viel dazu.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir haben eine demokratische Verfassung. Demokra-
tische Verfassungen werden nun einmal nicht unter der
Prämisse gemacht, dass Menschen im Zweifel immer
das Richtige tun. Deswegen dürfen Polizisten keine Ver-
brecher verurteilen. Deswegen unterliegen Geheim-
dienste der parlamentarischen Kontrolle. Deswegen dür-
fen Polizeibehörden nicht darüber entscheiden, was
publiziert werden darf und was nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich denke, die Regierung und die Koalition haben, je-
denfalls in weiten Teilen, ein Problem mit dem Verständ-
nis des Internet. So wie wir mit dem Telefon groß ge-
worden sind, so sind die nachfolgenden Generationen
mit dem Internet groß geworden. Frau Zypries fragte
neulich: Was sind noch mal Browser? – Ich möchte es
für die Regierung und die Koalition einmal auf eine ver-
ständliche Ebene bringen; auch im Ausschuss habe ich
es schon versucht. Man stelle sich ein Gesetz mit folgen-
dem Inhalt vor: Ein Buch, ja jedwedes Druckwerk – Pros-
pekt, Flugblatt –, muss vor Erscheinen dem BKA vorge-
legt werden, welches dann entscheidet, ob es erscheint
oder nicht. Wenn es nicht erscheint, kommt es auf ge-
heime Sperrlisten. Was für ein Aufschrei ginge da durch
die Republik! Ich denke, er wäre lauter als jetzt, wo
135 000 Petitionen gegen das vorliegende Gesetz einge-
gangen sind.

Ich fasse zusammen: Es fehlt die Zuständigkeit des
Bundes. Es fehlt eine rechtsstaatliche Kontrolle. Es fehlt
die Verhältnismäßigkeit. Es fehlt die Verfassungsmäßig-
keit. Es fehlt der Schutz der Opfer. Stattdessen werden
möglicherweise Täter gewarnt. Alles in allem wird das
Gesetz das Tor zur Internetzensur öffnen. Für den angeb-
lichen Zweck, für den es ursprünglich vorgesehen war
– Kampf gegen Kinderpornografie im Internet –, ist es
jedoch völlig ungeeignet. 

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Jörg 
Tauss [SPD])

Seit November 2008 weiß unsere Familienministerin,
was Kinderpornografie bedeutet. Seitdem ist sie nicht in
der Lage, etwas gegen diese Abscheulichkeiten zu tun,
von der Zeit davor einmal ganz zu schweigen. Im Übri-
gen sind die von ihr angeführten Behauptungen zur Ver-
breitung im Internet – Geschäft mit Kinderpornografie
usw. – nicht belegbar, weder vom Bundeskriminalamt
noch von ihrem eigenen Haus, dem Familienministe-
rium, selbst. Auch die taz berichtet am 15. Juni 2009
darüber. Es sollten die Ursachen abgestellt werden, statt
in einem hyperaktiven Aktionismus zu versuchen, Sym-
ptome zu behandeln. 

Es geht: Im Rheinischen Merkur vom heutigen Tag
steht, wie man ohne Sperrung eine Löschung erreichen
kann. Auf privater Ebene sind Betreiber von Servern an-
geschrieben worden, von denen solche Seiten auf Listen
aus den skandinavischen Ländern aufgetaucht sind, und
binnen zwölf Stunden sind 60 Seiten abgeschaltet wor-
den. Es geht also. Aber zum Beispiel die Regierung oder
die Polizei haben Befindlichkeiten, direkt Kontakt mit
irgendwelchen Betreibern aufzunehmen, aus Höflichkeit
anderen Polizeistellen im Ausland gegenüber. Ich denke,
daran sollte man einmal arbeiten.

(Beifall bei der LINKEN)

Kinderpornografie, sexueller Missbrauch von Kin-
dern, eines der schlimmsten Verbrechen, gilt es zu be-
kämpfen, auf allen Ebenen und mit allen zur Verfügung
stehenden rechtsstaatlichen Mitteln. Dieses Gesetz ist
ein Placebo. Es entfaltet in diesem Kampf keine Wir-
kung, greift aber in Bürger- und Freiheitsrechte ein,
schafft die Struktur für Internetzensur – das hat auch
Frau Krogmann dargelegt – und kann deshalb nur abge-
lehnt werden.

Wenn der Kollege Bosbach – ich sehe ihn im Moment
nicht – immer wieder behauptet, angeblich niemanden
zu kennen, der eine weitergehende Zensur verfolgt, dann
braucht er sich nur in seiner eigenen Fraktion und bei der
SPD umzuschauen; da wird er schnell fündig. 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Jörg 
Tauss [SPD])

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Ich gebe das Wort dem Kollegen Wolfgang Wieland,

Bündnis 90/Die Grünen.

Wolfgang Wieland (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir ha-

ben es während der gesamten Debatte über dieses Gesetz
gesagt und auch an den Anfang unseres Entschließungs-
antrages gestellt: Der sexuelle Missbrauch von Kindern
durch Erwachsene und seine Verwertung durch die Her-
stellung von Kinderpornografie ist ohne jede Frage eine
der widerwärtigsten Formen von Kriminalität. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der
CDU/CSU, der SPD und der LINKEN)

Die Opfer erleiden physische und psychische Schäden,
unter denen sie in der Regel ihr Leben lang zu leiden ha-
ben.

Weil dies alles so unerträglich ist, haben wir Grünen
seit Jahr und Tag den Kampf gegen Kinderpornografie
geführt. Wir haben vor mehr als 20 Jahren im Rahmen
der „PorNo“-Kampagne von Emma entsprechende Hefte
aus einschlägigen Läden geholt und die Strafverfol-
gungsbehörden sozusagen zum Jagen getragen. Deswe-
gen sage ich ganz bewusst, auch wegen einiger Unter-
töne, die in den letzten Tagen zu hören waren: Wir als
Grüne brauchen uns in der Frage der Ächtung und der
Bekämpfung von Kinderpornografie vor niemandem
hier im Saal zu verstecken.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Bevor wir hier über Sperren – das ist nur ein Vorhang
vor dem geschehenen Verbrechen – reden, das Vordring-
liche zur Erinnerung: Wir brauchen eine Verstärkung der
Prävention, die Verhinderung von Missbrauch. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der FDP und der LIN-
KEN)

Wir brauchen die Beschlagnahme, Vernichtung und Lö-
schung von kinderpornografischem Material. Wir brau-
chen die Strafverfolgung der Täter und eine intensive
Hilfe für die Opfer. Das ist das Entscheidende. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU und der LINKEN)

Nur in dieser Abstufung reden wir auch über Sperren. 

Wir haben vor zwei Tagen, Herr Kollege Dörmann,
formell und materiell einen völlig neuen Gesetzentwurf
vorgelegt bekommen. 

(Klaus Uwe Benneter [SPD]: Weil wir ihn ge-
ändert haben, ja! – Ulrike Flach [FDP]: So ist
es!)
Ich gebe zu: Er ist an entscheidenden Stellen verbessert
worden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Aber wenn Sie einem Gesetzentwurf von zumindest sie-
ben Giftzähnen zwei ziehen, dann können Sie doch nicht
erwarten, dass wir diesem Gesetzentwurf zustimmen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der
LINKEN – Klaus Uwe Benneter [SPD]: Es
sind alle sieben gezogen worden!)

Sie können vor allen Dingen nicht erwarten, dass wir
diesem Schweinsgalopp, der nur in der Gesichtswahrung
der Familienministerin begründet ist, in den letzten
Stunden unsere Weihe, unsere Legitimation erteilen. Wir
denken nicht daran. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der FDP und der LIN-
KEN)

Was bleibt als Mangel? Es gibt erkennbar keine Zu-
ständigkeit des Bundes. Es geht doch hier nicht um das
Recht der Wirtschaft. Es sei dem Herrn Schauerte ge-
gönnt, dass er einmal nicht bei Debatten über Bad
Banks, Arcandor und Opel zuhören muss, sondern nun
auch bei Debatten über Kinderpornografie zuhören darf.
Mehr Aktivitäten sind ja gar nicht zu sehen. Nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzentwurfes hat er nichts mehr
damit zu tun. Er ist kein Verordnungsgeber. Dies ist ein
schierer Missbrauch. Das, was Sie von der Bundesregie-
rung immer im Hinblick auf die EU beklagen, indem Sie
sagen, es gehe oft um Strafverfolgung und nicht um den
Binnenmarkt, machen Sie hier in einem extremen Fall. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der FDP und der LINKEN sowie des Abg.
Jörg Tauss [SPD])

Ein reines Polizeigesetz wird unter der Flagge „Wirt-
schaftsrecht“ durchgesetzt. 

Natürlich gibt es keine Zuständigkeit für das BKA.
Wir haben dem BKA nach dreijährigem Ringen über
eine Verfassungsänderung die Möglichkeit der Präven-
tivkompetenz beim länderübergreifenden internationalen
Terrorismus gegeben. Dies betrifft nur einen Punkt; an-
sonsten hat es diese nicht. Das alles wird hier unter der
Hand gleich mitbeschlossen. 

Wir haben in der ersten Lesung gefragt – das ist ein
weiterer Mangel –: Gibt es keine Richter mehr in
Deutschland? Nun schreiben Sie, bei Streitigkeiten sei
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Das stehe in der
Verfassung. Man kann auch Überflüssiges, wenn es denn
richtig ist, in ein Gesetz schreiben. Nur, das löst das Pro-
blem nicht. Sie wollen offenbar in Form von Verwal-
tungsakten vorgehen. Das ist schon ein Fortschritt im
Vergleich zur Ministerin, die hier eine Vertragsgestal-
tung vorsehen wollte. Nur, dann müssen Sie konsequent
sein: Dann müsste es auch die Möglichkeit der Anhö-
rung und des Widerspruchsverfahrens geben. Dann
müssten Sie Verwaltungsverfahren gelten lassen. 
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Das tun Sie aber nicht. 

Sie haben noch nicht einmal den Datenschutzbeauf-
tragten angehört; so anhörungsfreundlich sind Sie. Er hat
das Ganze aus der Zeitung erfahren. Er weiß seit zwei
Tagen von seinem Glück, genauer gesagt: von seinem
Unglück; denn als unabhängiger Beauftragter für Daten-
schutz und Informationsfreiheit – darauf legt er Wert –
soll er Teil eines kontinuierlich, ständig arbeitenden
Kontrollinstrumentariums werden, um gerade diese In-
formationsfreiheit einzuschränken. Das ist ein Miss-
brauch seiner Stellung, und er wehrt sich zu Recht dage-
gen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der FDP und der LIN-
KEN und des Abg. Jörg Tauss [SPD])

Warum brauchen Sie fünf Menschen für ein Experten-
gremium beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit? Warum brauchen Sie einen
zwangsverpflichteten Datenschutzbeauftragten? Ein
Richter würde ausreichen – aber davor drücken Sie sich –,
der das Ganze anordnet, wie es auch sonst im Polizeirecht
üblich ist, wenn in die Rechtssphäre der Bürger relevant
und nicht zufällig eingegriffen wird. Warum gehen Sie
diesen Schritt nicht? Das müssen Sie uns erklären 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der
LINKEN)

und sollten hier nicht gegen Peter Schaar herumpolemi-
sieren. 

Frau Präsidentin, abschließend ist festzustellen: Auch
für uns ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Das ha-
ben wir immer gesagt. Strafverfolgung muss dort statt-
finden. Gerade weil die Stimmen schon laut werden
– von Thomas Strobl aus CDU/CSU-Fraktion und von
Herrn Wiefelspütz aus der SPD-Fraktion, der sich mal
wieder einmal so und einmal so äußert –, die sagen, dass
sie mehr wollen, dass es natürlich Gesetzesänderungen
geben wird, 

(Klaus Uwe Benneter [SPD]: Das stimmt doch 
gar nicht!)

dass es ein Trommelfeuer an Gesetzesänderungen geben
wird, sagen wir: 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Herr Kollege Wieland.

Wolfgang Wieland (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, es darf aber

auch nicht zum bürgerrechtsfreien Raum verkommen.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der FDP und der LINKEN)
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Ich gebe das Wort der Kollegin Michaela Noll, CDU/

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Michaela Noll (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und

Kollegen! Ich hatte jetzt ungefähr eine halbe Stunde
Zeit, das Sammelsurium aus Reden, in denen von einem
Trommelfeuer die Rede war, und Reden, in denen vom
Land der Propheten gesprochen wurde, zu genießen. 

Ich komme zunächst zum Land der Propheten. Kol-
lege Dr. Stadler, ich muss Sie leider ansprechen: Können
Sie hellsehen? Warum nehmen Sie das Ergebnis der
Evaluierung vorweg? Wenn Sie schon jetzt sagen kön-
nen, dass die Maßnahmen, die wir beschließen, nichts
bringen, dann sind Sie uns weit voraus. 

Nächster Punkt: Sie haben die internationale Zusam-
menarbeit angesprochen. An dieser Stelle erlaube ich
mir den Hinweis, dass im Mai 2009 infolge einer BKA-
Initiative eine Regionalkonferenz stattgefunden hat, auf
der man noch einmal gesagt hat, dass man die internatio-
nale Zusammenarbeit verbessern will. 

Nächster Stichpunkt: Verfassungsklage. Gott sei
Dank war auch ich bei der Anhörung und habe den ent-
sprechenden Fragestellern folgen können. Die Antwor-
ten waren zum Teil sehr unterschiedlich. Sie, Kollege
Stadler, befinden sich zwar auf der Schiene der jungen
Dame, die die Initiative zur Onlinepetition ergriffen hat,
aber das heißt noch lange nicht, dass das richtig ist.

(Johannes Singhammer [CDU/CSU]: Richtig!)

Das Gleiche gilt für die Gefahr, die Sie am Horizont
aufziehen sehen, dass wir eine Sperrinfrastruktur auf-
bauen wollen. Entschuldigung, dazu kann ich nur sagen:
Ein kleiner Blick in das Spezialgesetz genügt. Darin
steht ausdrücklich, dass sich das Gesetz nur auf Kin-
derpornografie bezieht. Eine andere Intention verfolgen
wir nicht.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Hier wurde permanent der Vorwurf in den Raum ge-
stellt, der Bundesdatenschutzbeauftragte sei vorher nicht
informiert worden. Welche Funktion hat er denn? Er soll
doch nur das Gremium bestellen. Das Gremium ent-
scheidet letztendlich. 

Warum sprechen wir hier permanent über Risiken und
Nebenwirkungen? Warum sprechen wir nicht einfach
einmal über die Chancen, die dieses Gesetz bietet? 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Johannes Singhammer [CDU/
CSU]: Kinderschutz!)

Warum meinen Sie, hier sagen zu können, dass das, was
all die anderen Länder machen, falsch ist? Schweden,
Norwegen und andere Länder haben ein solches Gesetz
schon seit 2004. Dort wurde die Diskussion nicht in der
Art geführt wie bei uns. Über 130 000 Leute haben die
Onlinepetition unterschrieben. Ich frage mich, warum
wir uns bei einem Thema verweigern, das so brisant ist,
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bei dem es darum geht, Kinder im Internet besser zu
schützen. Wir können doch noch gar nicht beurteilen, ob
die Maßnahme tatsächlich hilft. Warum versuchen wir
nicht, in einem befristeten Zeitraum festzustellen, ob die
Maßnahme etwas bringt? Ich kann das Gezeter an die-
sem Punkt nicht verstehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Kollege Dörmann, ich war sehr froh darüber, dass Sie
eben einen kleinen Hinweis auf Frau Kuhnen gegeben
haben, die in unserer Anhörung war. Ich kann jedem
Zweifler und jedem Kritiker nur raten, das Buch Kin-
derpornographie und Internet zu lesen. Darin hat sie
explizit gesagt, wie wichtig es ist, den Zugriff zu verhin-
dern. Sie hat sich mit den Tätern und den Täterprofilen
beschäftigt. Keiner von uns stellt sich hier hin und sagt,
dass man die Sperre nicht umgehen kann. Das ist in an-
deren Ländern genauso. Trotzdem hat man dort gesagt,
dass man sie weiterhin nutzt und das Gesetz nicht blo-
ckiert. Warum ist in Deutschland die Akzeptanz für ein
so wichtiges Gesetz so gering? Das kann ich als Fami-
lienpolitikerin nicht ansatzweise nachvollziehen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Dr. Peter Struck [SPD])

Wir haben gerade in dieser Legislaturperiode unheim-
lich viel für den Schutz von Kindern in Deutschland ge-
macht. Wir haben die frühen Hilfen in Gang gebracht,
und wir haben familiengerichtliche Eingriffsmöglichkei-
ten geschaffen. Wir vertun hier eine Chance. Ich sage Ih-
nen eines: Die Menschen draußen werden das nicht ver-
stehen.

(Beifall der Abg. Dr. Martina Krogmann
[CDU/CSU] – Johannes Singhammer [CDU/
CSU]: So ist es! Darum machen wir das!)

Frau Kollegin Krogmann war Gott sei Dank so nett,
auf die Allensbach-Studie zu verweisen. 91 Prozent der
Menschen über 16 Jahren, die zu diesem Thema befragt
worden sind, halten das Gesetz für wichtig. Es gibt nur
9 Prozent Gegner. Das ist die sogenannten Onlinecom-
munity. Die gibt es, aber sie stellen nicht die Masse der
Menschen dar; und sie zweifeln lediglich daran, dass die
Maßnahme wirksam ist. Deswegen sagen wir: Wir be-
fristen das Ganze und schauen uns die Maßnahmen an.
Können Sie heute schon sagen, wie sich das Internet in
drei Jahren weiterentwickelt haben wird? Ich maße mir
dieses Urteil nicht an.

Ich hätte mich gefreut, wenn aus diesem Plenum
heute das Votum gekommen wäre, dass wir etwas für ei-
nen besseren Schutz für Kinder im Internet tun. Diese
Chance haben die Kritiker vertan.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin

Renate Gradistanac, SPD.

(Beifall bei der SPD)
Renate Gradistanac (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und

Herren! Heute betreten wir Neuland. Die SPD-Bundes-
tagsfraktion hat sich mit ihrer Forderung nach einem
Spezialgesetz durchgesetzt. Darüber bin ich sehr froh. In
meiner letzten Rede habe ich gefordert – Herr Stadler, si-
cherlich erinnern Sie sich –,

(Dr. Max Stadler [FDP]: Ja!)

dass wir nicht nur das Telemediengesetz ergänzen, son-
dern auch ein eigenes Gesetz beschließen. Indem wir so
vorgehen, machen wir deutlich – das ist mir wichtig –:
Was die Regierungen nach uns machen, liegt in deren
Verantwortung. Wir zumindest wollen nicht, dass es zu
einer Ausweitung der Anwendung dieses Gesetzes auf
andere Inhalte kommt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Eines sollten wir hervorheben: Wir haben die Ergeb-
nisse der beiden Anhörungen sorgfältig ausgewertet und
die meisten Forderungen der kritischen Experten aufge-
nommen. Uns zeichnet aus, dass wir vor allem kritische
Expertinnen und Experten zu den Anhörungen eingela-
den haben.

Eine Forderung, die wir aufgenommen haben – ich
hätte nicht gedacht, dass uns dies gelingt –, lautete: Lö-
schen vor Sperren! Schließlich sollte es uns in erster Li-
nie darum gehen, kinderpornografische Seiten aus dem
Internet zu entfernen, und nicht nur darum, den Zugang
zu ihnen zu erschweren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der FDP)

Eine andere Forderung lautete: Keine Weitergabe von
Daten durch die Internetwirtschaft! Damit wollen wir
den Missbrauch von Daten verhindern. Wichtig ist mir
darüber hinaus, dass wir die Kontrolle der BKA-Liste
gewährleisten.

Meine Damen und Herren, da es sich um einen sen-
siblen Bereich handelt, haben wir dieses Gesetz bewusst
befristet. Schon nach zwei Jahren erwarte ich, erwarten
viele von uns eine sorgfältige Evaluation.

Ich möchte daran erinnern, dass wir die Verträge der
Zugangsanbieter mit dem BKA, die auf vertraglicher
Grundlage in die Grundrechte ihrer Kunden eingreifen,
auf eine rechtsstaatliche Grundlage stellen. Das haben
übrigens auch die Vertreter der Internetwirtschaft in der
Anhörung gefordert bzw. erbeten. Ich halte diesen
Schritt allein aus verfassungsrechtlicher Sicht für gebo-
ten.

Als Kinder- und Jugendpolitikerin habe ich an zwei
Weltkongressen gegen kommerzielle sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern und Jugendlichen teilgenommen. Der
Schutz der Kinder umfasst übrigens alle Menschen bis
zum Alter von 18 Jahren. Hier haben wir also noch eine
Zukunftsaufgabe vor uns.

In Yokohama haben wir im Jahr 2001 erstmals die
Bedeutung der Verbreitung von Kinderpornografie im
Internet thematisiert. In der Globalen Verpflichtung von
Yokohama hat die damalige rot-grüne Bundesregierung
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zugesagt, geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung der
Kinderpornografie im Internet zu ergreifen. An diese Zu-
sage haben wir uns gehalten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Unter Rot-Grün wurde der erste Nationale Aktions-
plan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
sexueller Gewalt und Ausbeutung aufgelegt. Wir haben
bestehende Handlungsdefizite beseitigt und unter ande-
rem das Strafrecht verschärft. Darüber sind wir heute
froh.

Beim Dritten Weltkongress gegen kommerzielle se-
xuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen in Rio
im November 2008 und bereits im Vorfeld haben wir
darauf hingewiesen, dass wir uns insbesondere den
neuen Medien und dem Internet zuwenden werden. Herr
Staatssekretär, damals habe ich gefordert: Zeigen Sie uns
einmal den vorhandenen Instrumentenkasten! – Schließ-
lich ging es, ähnlich wie bei der Bekämpfung der gegen-
wärtigen Finanzkrise, darum, geeignete Instrumente zur
Hand zu haben, damit wir uns inhaltlich kompetent auf-
stellen können. All das spiegelt sich übrigens im Pakt
von Rio und in seinem Abschlussdokument wider. Es
lohnt sich, das nachzulesen.

Meine Damen und Herren, das Gesetz, um das es
heute geht, verstehe ich als ein Präventionsgesetz, das
auf den Zugang zu kinderpornografischen Inhalten im
Internet beschränkt ist. Herr Staatssekretär, ich freue
mich, dass Sie hier sind. Allerdings würden wir uns alle
noch mehr freuen, wenn auch die Ministerin hier wäre.
Es ist schade, dass sie an dieser Diskussion nicht teil-
nimmt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie des
Abg. Dr. Ilja Seifert [DIE LINKE])

Ich erwarte, dass Frau Ministerin nach diesem Schritt
jetzt ein Gesamtkonzept vorlegt; denn dieser Schritt al-
leine ist für uns von der SPD nicht ausreichend und nicht
zielführend genug. 

(Beifall bei der SPD)

Wir brauchen ein konsequentes Gesamtkonzept und
keine einmaligen Signale oder symbolischen Schnell-
schüsse, die sie ja gut kann. 

Zumindest wir von der SPD haben unsere Hausaufga-
ben gemacht. Wir haben einen umfassenden Zehn-Punkte-
Plan beschlossen. 

Außerdem fordern wir einen weiteren Aktionsplan,
der Prävention und Opferschutz stärkt, Maßnahmen ge-
gen Kinderhandel und Kinderprostitution intensiviert,
Medienkompetenz verbessert, Zielvorgaben für die Tou-
rismuswirtschaft – die immer noch glaubt, an dieser
Stelle nichts tun zu müssen – setzt usw.; die personelle
und die technische Ausstattung sind heute schon genannt
worden. Hier sind auch die Länder gefordert. Wir wollen
eine bessere internationale Zusammenarbeit und Vernet-
zung. Außerdem möchten wir – das wird jetzt meine
SPD freuen – mit dem Aktionsplan auch die Kinder-
rechte im Grundgesetz verankern. Nur wenn sie in die
Verfassung aufgenommen werden, wird ein Gesamtkon-
zept daraus. 

(Beifall bei der SPD)

Nachdem wir die Verträge mit der Internetwirtschaft
abgeschlossen haben und heute in zweiter und dritter Le-
sung ein Spezialgesetz beschließen, erwarte ich von Ih-
nen, Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, dass Sie in der
nächsten und damit letzten Sitzungswoche einen Ak-
tionsplan vorlegen –

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Frau Kollegin.

Renate Gradistanac (SPD): 
– das ist der letzte Satz –, der auch ausreichend finan-

ziell unterlegt wird. Nur Pläne reichen nicht. Frau Minis-
terin – Sie werden ja sicher meine Rede nachlesen –, erst
dann haben wir wirklich etwas für den Schutz unserer
Kinder getan. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Renate 
Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von den
Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten Ent-
wurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Kinderporno-
graphie in Kommunikationsnetzen. 

Zu dieser Abstimmung liegen mir eine Unmenge von
persönlichen Erklärungen nach § 31 unserer Geschäft-
sordnung vor.1) Herr Kollege Tauss möchte seine Erklä-
rung persönlich vortragen. Ich werde dies am Ende der
Abstimmung zulassen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie emp-
fiehlt unter Nr. 1 seiner Beschlussempfehlung auf
Drucksache 16/13411, den Gesetzentwurf der Fraktio-
nen der CDU/CSU und SPD auf Drucksache 16/12850
in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejeni-
gen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zu-
stimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist damit
in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalition bei
Gegenstimmen der Opposition angenommen.

Wir kommen zur 

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Auf Verlangen der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen stimmen wir über den Gesetz-
entwurf namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen
und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzuneh-
men. – Sind die Plätze an den Urnen besetzt? – Das ist
der Fall. Ich eröffne die Abstimmung. 

1) Anlagen 9 bis 15
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Sind noch Mitglieder des Hauses anwesend, die ihre
Stimme nicht abgegeben haben? – Das ist nicht der Fall.

Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftfüh-
rerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu begin-
nen. Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung wird
Ihnen später bekannt gegeben.1)

Abstimmung über die Beschlussempfehlung zu dem
von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines
Gesetzes zur Bekämpfung der Kinderpornographie in
Kommunikationsnetzen. Der Ausschuss für Wirtschaft
und Technologie empfiehlt unter Nr. 2 seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 16/13411, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung, Drucksachen 16/13125 und
16/13385, für erledigt zu erklären. Wer stimmt für diese
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist bei Gegen-
stimmen der Fraktion Die Linke angenommen.

Jetzt gebe ich das Wort zu einer persönlichen Erklä-
rung dem Kollegen Jörg Tauss.

Jörg Tauss (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!

Ich stimme gegen dieses Gesetz – zwischenzeitlich muss
man sagen: Ich habe gegen dieses Gesetz gestimmt –,
weil es mit dem eigentlichen Titel nichts zu tun hat. Das
Ziel, die Bekämpfung der Kinderpornografie, war – ent-
gegen allen Unterstellungen und juristischen Ermittlun-
gen, die gegen mich laufen – 15 Jahre lang meine An-
triebsfeder, mich intensiv mit dem Internet zu
beschäftigen.

Ich habe gegen dieses Gesetz gestimmt, nicht weil ich
das Ziel nicht vorbehaltlos unterstützen würde, sondern
weil es in der Tat so ist – Frau Kollegin Krogmann, ich
habe Ihre Einwände an dieser Stelle nicht verstanden –,
dass mit diesem Gesetz erstmals nach 1949 im freien
Teil Deutschlands Überwachungsstrukturen geschaffen
werden.

Ich habe gegen dieses Gesetz gestimmt, weil es Kin-
derpornografie nicht verhindert. Das ist eine der großen
Legenden, die von der Ministerin – ich finde es schade,
dass sie nicht da ist – leider aufgebaut worden sind. Sie
hat bei allen Anfragen, die es gab – beispielsweise von
der FDP-Fraktion –, gesagt, es lägen ihr keine Erkennt-
nisse vor. Ich finde: Wenn man keine Erkenntnisse hat,
sollte man an der Debatte teilnehmen; das wäre das Min-
deste, was man verlangen kann.

(Beifall der Abg. Renate Künast [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Das „Stopp!“-Signal, das erscheinen soll, wenn man
auf eine indizierte Seite geht, ermöglicht es Tätern bzw.
Verbreitern erst, festzustellen, ob sie geoutet sind und die
Adresse wechseln müssen. Der Bund Deutscher Krimi-
nalbeamter hat zu Recht festgestellt: Durch dieses Ge-
setz wird die Suche nach Tätern erschwert. Das heißt,
genau das, was Sie eigentlich wollen, Frau Kollegin Noll
– eine Zielsetzung, die wir alle haben –, wird dadurch
verhindert.

1) Ergebnis Seite 25165 C
Ich bin sehr betrübt darüber, dass man nur eine ein-
zige Sachverständige zitiert hat. Alle anderen Sachver-
ständigen wie Professor Sieber vom renommierten Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht haben auf die erheblichen rechtlichen und
technischen Probleme verwiesen. Er war es, Frau Kolle-
gin Krogmann, der den Dialog, den Sie einfordern, erst
angeregt hat. In der Tat: Man hätte einen Dialog führen
müssen, bevor man zu einem solchen Gesetz kommt.

Ich habe gegen dieses Gesetz gestimmt, weil es die
Gewaltenteilung aufhebt. Zum ersten Mal ist es so, dass
die Exekutive selbst kontrolliert. Die Stelle beim Bun-
desdatenschutzbeauftragten ist – dazu habe ich schon et-
was gesagt – nicht geeignet, die entstehenden Probleme
zu lösen.

Es geht hier ganz offensichtlich nur darum, am BKA-
Gesetz vorbei Kompetenzen und Stellen für das BKA zu
schaffen. Wenn ich bedenke, wie viele Gesetze dieser
Koalition in den letzten Jahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht gescheitert sind, muss ich sagen: Ich hätte
mir gewünscht, dass man nicht einfach sagt: „Verfas-
sungsrechtlich ist alles prima“, sondern dies gründlich
prüft.

Ich habe gegen dieses Gesetz gestimmt, weil damit,
wie gesagt, Überwachungsstrukturen geschaffen wer-
den. Das Wall Street Journal hat gestern – zu Unrecht,
wie ich meine; aber immerhin; es zeigt, dass darüber in-
ternational debattiert wird – Deutschland in einem
Atemzug mit China und Iran genannt. Das halte ich für
außerordentlich problematisch. Doch wer sich darüber
aufregt, der möge in das Gesetz schauen. Es ist so, dass
die Provider jetzt gezwungen sind, mit der Polizei über
die technische Richtlinie zu verhandeln. Wenn man
weiß, wie die Verträge den Providern abgenötigt worden
sind – in einer Form, über die ich vorhin ebenfalls schon
geredet habe –, kann man, glaube ich, deutlich machen,
wie die Problematik ist: Hier wird missbrauchbare Tech-
nik bereitgestellt – missbrauchbare Technik, die von al-
len Diktaturen dieser Welt dankbar entgegengenommen
werden kann. Das ist verantwortungslos.

Ich habe gegen dieses Gesetz gestimmt, weil die
Technik in den geschlossenen Zirkeln von Kinderporno-
grafen nicht funktioniert, aber in vielen Teilen der Welt
in der Lage ist, Demokratie und Freiheit herauszufiltern.
Ich habe dagegen gestimmt, weil jetzt nachträglich Ver-
träge, die auf eine Art und Weise zustande gekommen
sind, wie ich es zum Ausdruck gebracht habe, mit einem
Gesetz legitimiert werden sollen.

Ich habe gegen dieses Gesetz gestimmt, weil es gegen
den Rat und die Warnungen fast aller Sachverständigen
– zumindest der großen Mehrheit der Sachverständigen –
zustande gekommen ist. Es gibt die Petition der 134 000,
über die heute Abend wohl kalt wie Hundeschnauze hin-
weggegangen wird. Die Stimmen dieser 134 000 und
vieler anderer junger Menschen, die heute angesichts
dieses Projekts resigniert zurückbleiben, will ich – wohl
als einer der wenigen Abgeordneten der Großen Koali-
tion – nicht mit Füßen treten. Ich habe gegen das Gesetz
gestimmt. Ich resigniere nicht vor ministerieller Inkom-
petenz. Kämpft bitte ebenfalls weiter gegen Zensurinfra-
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struktur! Nie kämpft es sich schlecht für Freiheit und
Recht! Deswegen habe ich dagegen gestimmt. 

Löschen statt Sperren wäre die Devise. Das, was
heute passiert, ist eine Fehlentwicklung. Ich kann den
Grünen, denen ich auch für die Beantragung der nament-
lichen Abstimmung danke, nur zustimmen: Hier geht es
nicht mehr darum, dass das Internet ein rechtsfreier
Raum sei; hier geht es nur noch darum, dass das Internet
zunehmend und mit immer mehr Maßnahmen – sie wur-
den in den letzten Jahren verschärft, und sie sind auch
künftig zu erwarten, wie die Zitate von Strobl und Co.
zeigen – zu einem bürgerrechtsfreien Raum gemacht
werden soll.

Ich habe meiner Fraktion gesagt, ich bin relativ dank-
bar, dass ich – –

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Herr Kollege Tauss, die fünf Minuten für Ihre persön-

liche Erklärung sind zu Ende.

Jörg Tauss (SPD): 
Ja, die Zeit ist rum. Es war meine letzte Anmerkung

in diesem Parlament. Das hat sicherlich viele gefreut.
Umgekehrt möchte ich, Frau Präsidentin, an dieser Stelle
allerdings sagen: Es hat an einigen Stellen auch Spaß ge-
macht. Wir haben viel bewirkt für Bildung, Wissenschaft
und Forschung. Denen, mit denen ich gut zusammenge-
arbeitet habe, kann ich nur sagen: Wir waren in diesen
Bereichen erfolgreich.

Aber dieses Gesetz halte ich für betrüblich. Insofern
fällt mir mein Abschied aus dem Deutschen Bundestag
durchaus auch leicht. Trotzdem Ihnen persönlich alles
Gute!

Danke schön.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP und der LINKEN)

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Ich gebe das von den Schriftführerinnen und Schrift-

führern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung über den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung
der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen be-
kannt. Abgegebene Stimmen 535. Mit Ja haben ge-
stimmt 389, mit Nein haben gestimmt 128, Enthaltungen
18. Der Gesetzentwurf ist angenommen.
(D)
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Wir setzen die Abstimmungen mit den Entschlie-
ßungsanträgen fort. Wer stimmt für den Entschließungs-
antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 16/13469? –
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Entschlie-
ßungsantrag ist mit den Stimmen der Koalition bei Ge-
genstimmen der Opposition abgelehnt.

Wer stimmt für den Entschließungsantrag der Frak-
tion Die Linke auf Drucksache 16/13471? – Wer stimmt
dagegen? – Enthaltungen? – Der Entschließungsantrag
ist mit den Stimmen der Koalition bei Enthaltung von
Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der
Fraktion Die Linke abgelehnt.

Wer stimmt für den Entschließungsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 16/13470? –
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Entschlie-
ßungsantrag ist mit den Stimmen der Koalition bei Ge-
genstimmen der Opposition abgelehnt.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 10 a bis 10 c:

a) Beratung der Großen Anfrage der Abgeordneten
Birgit Homburger, Elke Hoff, Dr. Rainer Stinner,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Die Bundeswehr – Eine aufgabenorientierte
Streitkraft?

– Drucksachen 16/9962, 16/12681 –

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Verteidigungsausschusses (12. Aus-
schuss) 
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